
 
 

  

 

 

Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures  Wien, am       April 2014 
Parlament 
1017 Wien GZ:  
 

  
Wien, am 15. Februar 2016 

GZ. BMF-310205/0309-I/4/2015 

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 7488/J vom 18. Dezember 2015 der 

Abgeordneten Ing. Robert Lugar, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

 

Zu 1. und 2.: 

Am 26. August 2015 erfolgte ein Informationsschreiben an alle Bediensteten der 

Zollverwaltung und der Finanzpolizei bezüglich der Vorgehensweise bei Aufgriffen von 

Flüchtlingen im Rahmen der Tätigkeit der Finanzverwaltung. Diese Information diente den 

Bediensteten als Hilfestellung für eine gesetzeskonforme Abwicklung bei Aufgriffen und zur 

Gewährleistung der persönlichen Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Zwecks Unterstützung des Bundesministeriums für Inneres (BM.I) bei Erstbefragungen und 

bei der Bewältigung der Flüchtlingsströme wurden 49 Bedienstete der Finanzpolizei im 

Zeitraum Oktober 2015 bis Mitte Dezember 2015 den Landespolizeidirektionen 

dienstzugeteilt. Sämtliche Personalkosten wurden vom BM.I getragen. Des Weiteren erfolgte 

im gleichen Zeitraum eine verstärkte Zusammenarbeit der Zollverwaltung mit den jeweiligen 

Landespolizeidirektionen. 

Hinsichtlich die Zusammenarbeit von BM.I und Zollverwaltung am Grenzübergang Nickelsdorf 

ist festzuhalten, dass für die Zeit des dortigen Flüchtlingsstromes  Teile der Einrichtungen – 
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wie insbesondere die Überprüfungshalle – der dortigen dislozierten Zollstelle dem BM.I zur 

Verfügung gestellt wurden und dadurch aus Bundessicht eine rasche, zielgerichtete und 

unbürokratische Unterstützung bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben des BM.I 

sichergestellt werden konnte. 

Ergänzend wird auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 7151/J vom 

24. November 2015 verwiesen. 

 

Zu 3.: 

Am 14. Oktober 2015 wurde im Ministerrat eine Regierungsvorlage betreffend den Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz (BFRG) 2015 bis 2018, das 

BFRG 2016 bis 2019 und das Bundesfinanzgesetz (BFG) 2015 geändert werden, beschlossen 

(76/20). Diese Regierungsvorlage hatte auch die budgetäre Vorsorge für Auszahlungen als 

Folge der Flüchtlingskrise zum Inhalt, und zwar: 

 BFG-Novelle 2015 und Novelle des BFRG 2015 bis 2018 in Bezug auf das Jahr 2015: 

Überschreitungsermächtigungen bzw. Finanzrahmenaufstockungen 2015 in Höhe von: 

o 230,0 Mio. Euro für die UG 11 „Inneres“ – diverse Aufgabenbereiche des BM.I 

(Asylwerberversorgung und -betreuung, Asylverfahrensabwicklung, 

Transitflüchtlinge und Polizei) 

o 11,8 Mio. Euro für die UG 14 „Militärische Angelegenheiten und Sport“ – 

Assistenzeinsatz des Heeres im Zuge der Grenzkontrollen 

o 6,0 Mio. Euro für die UG 12 „Äußeres“ – zusätzliche Deutschkurse als Integrations-

maßnahme 

o 10,0 Mio. Euro für die UG 12 „Äußeres“ – außer zur Absicherung des Standortes 

Österreich als internationaler Amtssitz- und Konferenzort – unter anderem auch für 

Zahlungen im Zusammenhang mit den aktuellen Fluchtbewegungen und für 

Entwicklungszusammenarbeit 
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 Novelle des BFRG 2016 bis 2019 in Bezug auf 2016: 

o + 420,0 Mio. Euro für die UG 11 „Inneres“, Bereich Betreuung/Grundversorgung 

o + 75 Mio. Euro in Form einer Aufstockung der „Rubrikenmargen“, auf welche 

mehrere Ressorts zugreifen werden können; hier handelt es sich um noch im Detail 

abzustimmende Integrationsmaßnahmen 

Alle genannten Beträge sind in die entsprechenden Gesetzestexte eingeflossen (siehe 

BGBl I Nr. 140/2015) bzw. ins BFG 2016 (siehe BGBl I Nr. 141/2015). 

Im Übrigen wird auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 7485/J vom 

18. Dezember 2015 durch den Herrn Bundeskanzler verwiesen. 

 

Zu 4. und 5.: 

Maßnahmen im Finanzressort erfolgen nur aufgrund der Gesetze. 

 

 

Der Bundesminister: 

Dr. Schelling 

(elektronisch gefertigt) 
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